
Coronavirus-Maßnahmen in Bundesdienststellen

Halten Sie Distanz
Die erforderlichen Mindestabstände zwischen Personen sind 

einzuhalten.

Büroräumlichkeiten
Büroräumlichkeiten sind von den vor Ort anwesenden Bediensteten 

möglichst einzeln zu belegen.

Besprechungen
Der Sitzungsbetrieb mit physischer Anwesenheit ist auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu reduzieren. Bei Sitzungen ist ein Mund-Nasen-

Schutz (MNS) anzulegen. Sitzungen werden derzeit nicht serviciert.

Besuche
Besuche sind auf das unbedingt erforderliche Ausmaß beschränkt und

nur gegen Voranmeldung möglich.

Amtsfremde Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen.

Waschen Sie sich die Hände regelmäßig und gründlich mit Seife, bevor

Sie an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Sonstige Hygieneregeln
Vergessen Sie nicht auf mehrmals tägliches Lüften der Büroräume. 

-

fektions- und Reinigungsmaßnahmen insbesondere aller neuralgischen 

Stellen des Hauses.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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